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Was ist im Fragebogen „Angaben zum Unternehmen“ 
einzutragen ?
Unternehmen sind natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Tragen Sie hier bitte Angaben für das gesamte Unter- 
nehmen ein. 

Was ist im Fragebogen „Angaben zu Unternehmens- 
teilen“ einzutragen ?
„Unternehmensteile“ sind Betriebe, Niederlassungen, Filialen 
und andere örtliche Einheiten eines Unternehmens, die nicht 
als rechtlich selbstständige Einheit tätig sind.

Tragen Sie in diesen Bogen die Angaben für jeden Ihrer 
Unternehmensteile ein. 

Achten Sie darauf, dass die Summe der „Brutto verdienst-
summen“ aller Unternehmensteile genau den Wert der 
„Bruttoverdienstsumme“ im Bogen „Angaben zum Unter-
nehmen“ ergeben muss. 

Analog müssen die aufsummierten Anzahlen der bezahlten 
Stunden der Vollzeitbeschäftigten und der Teilzeitbeschäf-
tigten aller Unternehmensteile den jeweiligen Anzahlen im  
Bogen „Angaben zum Unternehmen“ entsprechen.

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen folgende Unterscheidung:

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
Ist Ihr Unternehmen im Produzierenden Gewerbe tätig, tragen 
Sie für jeden Betrieb die erforderlichen Angaben ein.

Für die bereits bekannten Betriebe wurden die Adressen 
in den Unternehmensteilbogen vorgedruckt.

Existierte ein solcher Betrieb im Kalenderjahr 2016 nicht,  
streichen Sie nur die Anschrift durch und geben Sie kurz den 
Grund an, ohne weitere Angaben einzutragen. 

Fehlt ein vorgedruckter Unternehmensteilbogen für einen  
im Kalenderjahr 2016 existierenden Betrieb, ergänzen Sie 
diesen Unternehmensteil, indem Sie diesen Betrieb mit 
Anschrift und allen Angaben zusätzlich aufführen.

Benötigen Sie dafür weitere Fragebogen, fordern Sie diese 
bitte beim statistischen Amt an.

Unternehmen des Dienstleistungsbereichs
Ist Ihr Unternehmen im Dienstleistungsbereich tätig, fassen 
Sie alle Niederlassungen innerhalb eines Bundeslandes 
und eines Wirtschaftszweigs als einen Unternehmensteil  
zusammen und tragen für diesen die erforderlichen Angaben 
ein. Da ein solcherart gebildeter Unternehmensteil aus  
mehreren Niederlassungen bestehen kann, geben Sie die

Anzahl der darin zusammengefassten Niederlassungen 
im Feld „Anzahl der Einheiten“ an. Als Niederlassung be-
trachten Sie dabei alle räumlich getrennten Einheiten, an  
denen Beschäftigte dauerhaft tätig sind ( zum Beispiel 
Verkaufsfilialen, Zweigstellen ).

Die bereits bekannten Unternehmensteile wurden vor gedruckt.

Existierte ein solcher Unternehmensteil im Kalenderjahr nicht, 
streichen Sie nur die Anschrift durch und geben Sie kurz den 
Grund an, ohne weitere Angaben einzutragen.

Fehlt ein vorgedruckter Unternehmensteilbogen für einen 
im Kalenderjahr 2016 existierenden Unternehmensteil,  
ergänzen Sie die Angaben zu diesem Unternehmensteil.

Tragen Sie dazu in einem leeren Adressfeld das Bundesland 
sowie im dafür vorgesehenen Feld die wirtschaftliche Tätigkeit 
ein und geben für den neu angelegten Unternehmensteil die 
erforderlichen Angaben an.

Beispiel 
Sie haben drei Einzelhandelsfilialen in Hessen, für Nieder-
lassungen in Hessen gab es aber keinen vorgedruckten  
Bogen „Angaben zu Unternehmensteilen“. 

Tragen Sie bitte Folgendes ein:

In ein leeres Adressfeld: Alle Niederlassungen 
in Hessen

In der wirtschaftlichen 
Tätigkeit:

Einzelhandel mit 
Antiquitäten

Bei Anzahl der Einheiten: 3

Ergänzen Sie dann die restlichen Angaben für diesen 
neu aufgenommenen Unternehmensteil als Zusammen-
fassungen der drei Filialen ( „Bruttoverdienstsumme“ und 
so weiter ).

Benötigen Sie hierzu weitere Fragebogen, fordern Sie 
diese bitte beim statistischen Amt an.

Unternehmen des Dienstleistungsbereichs mit mehreren  
Niederlassungen, die aber alle im selben Bundesland liegen  
und derselben wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, über- 
prüfen nur die vorgedruckte Angabe „Wirtschaftliche Tätig-
keit des Unternehmensteils“ und ergänzen die Angabe zur 
„Anzahl der Einheiten“. Angaben zu Bruttoverdienstsumme, 
Vollzeit beschäftigten, Teilzeitbeschäftigten, Auszubildenden, 
geringfügig Beschäftigten und bezahlten Stunden sind nicht 
erforderlich, da sie dem Bogen „Angaben zum Unternehmen“ 
entnommen werden können.

Hinweise für Unternehmen mit mehreren 
Betriebsstätten oder Niederlassungen
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